
Damit eine Bewirtungsrechnung auch steuerlich berücksichtigt wird, muss sie den gesetzlichen Vorgaben entsprechen. Fehlt 
auch nur eine vorgeschriebene Angabe auf der Rechnung, besteht die Gefahr, dass der Anspruch auf steuerliche Berücksichti-
gung der Bewirtungskosten verloren geht. 

Folgende Angaben sind erforderlich:

	 Ort der Bewirtung: Name und Anschrift des leistenden Un-
ternehmens – also z. B. der Gaststätte, des Hotels, der Bar.

 	Tag der Bewirtung. (Handschriftliche Ergänzungen oder 
Datumsstempel auf dem Kassenbon akzeptiert das BMF 
ausdrücklich nicht mehr)

 	Ausstellungsdatum der Rechnung (auch wenn identisch 
mit Tag der Bewirtung).

 	Die vom Finanzamt erteilte Steuernummer bzw. alternativ 
die vom Bundeszentralamt für Steuern erteilte Umsatz-
steuer-Identifikationsnummer des leistenden Unterneh-
mens.

	 Eine fortlaufende Rechnungsnummer, die zur Identifizie-
rung der Rechnung vom Rechnungsaussteller einmalig 
vergeben wird.

 	Art und Umfang sowie Entgelt der in Anspruch genomme-
nen Leistungen. Der Begriff „Speisen und Getränke“ reicht 
nicht aus. Die Speisen und Getränke müssen in ihrer Be-
zeichnung eindeutig definiert sein. Die Angabe nur einer 
Gesamtsumme ist steuerschädlich. Auch Trinkgelder kön-
nen geltend gemacht werden. Dieses sollte direkt mit auf 
der Quittung vermerkt werden.

 	Umsatzsteuersatz.

	 Bewirtete Personen müssen namentlich benannt werden. 
Diese Angaben können auch auf einem separaten Blatt 
Papier erfolgen, müssen dann jedoch mit der Quittung fest 
verbunden – also z. B. geheftet – werden.

 	Bewirtende Person. Ist die Rechnung (inkl. Umsatzsteuer) 
höher als 250 Euro, muss auch die bewirtende Person (also 
der Gastgeber) inkusive Anschrift aufgezeichnet werden. 
(Die Regelungen für E-Rechnungen sind zu beachten!)

 	Anlass der Bewirtung (nicht ausreichend sind allgemein 
gehaltene Angaben wie Geschäftsessen, Kontaktpflege, 
Informationsgespräche o. ä.).

 	Unterschrift des Bewirtenden, also des Gastgebers.

 	Verwendet der Bewirtungsbetrieb ein elektronisches Auf-
zeichnungssystem mit Kassenfunktion, werden für den 
Betriebsausgabenabzug von Bewirtungsaufwendungen 
aus geschäftlichem Anlass nur maschinell erstellte, elek-
tronisch aufgezeichnete und mit Hilfe einer zertifizierten 
technischen Sicherheitseinrichtung (TSE) abgesicherte 
Rechnungen anerkannt.
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Bewirtungskosten als Betriebsausgaben

Betrieblich oder geschäftlich: Bewirtungsaufwendungen aus 
betrieblichem Anlass können unter weiteren Voraussetzungen 
zu 100 % als Betriebsausgaben angesetzt werden, während 
Bewirtungskosten aus geschäftlichem Anlass nur zu 70 % Be-
triebsausgaben darstellen. 

Zu den Bewirtungskosten, die zu 100 % als Betriebsausgaben 
abgezogen werden können, zählen z. B. Arbeitnehmerbewir-
tungen, die aus Anlass von außergewöhnlichen Arbeitseinsät-
zen durchgeführt werden, oder Warenverkostungen im Unter-
nehmen. 

Aufzeichnung von Bewirtungskosten: Aufwendungen für 
die Bewirtung von Personen aus geschäftlichem Anlass sind 
nach dem Wortlaut des Gesetzes einzeln und getrennt von den 
sonstigen Betriebsausgaben aufzuzeichnen. 

Auch in sog. Bagatellfällen bei Freiberuflern, die ihren Gewinn 
nach § 4 Abs. 3 EStG ermitteln, kann von den besonderen Auf-
zeichnungspflichten hinsichtlich der Bewirtungskosten nicht 
abgesehen werden. In diesen Fällen genügt auch eine geord-

nete Belegsammlung, wiewohl sie auch im Allgemeinen zuläs-
sig sein mag, diesen Anforderungen nicht. Im Hinblick auf eine 
klare Abgrenzung der betrieblichen von der privaten Sphäre 
ist der Pflicht zur getrennten Aufzeichnung von Aufwendun-
gen nur Genüge getan, wenn Bewirtungsaufwendungen von 
Anfang an, fortlaufend und zeitnah, gesondert von sonstigen 
Betriebsausgaben schriftlich festgehalten werden. 

Rechtsgrundlage § 4 Abs. 5 Nr. 2 EStG: Die folgenden Be-
triebsausgaben dürfen den Gewinn nicht mindern: Aufwen-
dungen für die Bewirtung von Personen aus geschäftlichem 
Anlass, soweit sie 70 % der Aufwendungen übersteigen, die 
nach der allgemeinen Verkehrsauffassung als angemessen an-
zusehen und deren Höhe und betriebliche Veranlassung nach-
gewiesen sind. Zum Nachweis der Höhe und der betrieblichen 
Veranlassung der Aufwendungen hat der Steuerpflichtige 
schriftlich die folgenden Angaben zu machen: Ort, Tag, Teil-
nehmer und Anlass der Bewirtung sowie Höhe der Aufwen-
dungen. Hat die Bewirtung in einer Gaststätte stattgefunden, 
so genügen Angaben zu dem Anlass und den Teilnehmern der 
Bewirtung; die Rechnung über die Bewirtung ist beizufügen.

Hinweis: Dieses Dokument basiert auf der in Deutschland geltenden Rechtslage mit Stand Dezember 2025. Bitte beachten Sie, dass sich gesetzliche Regelungen und Verwaltungs-
auffassungen ändern können. Trotz sorgfältiger und gewissenhafter Bearbeitung aller Informationen übernehmen wir keine Haftung für deren Inhalt. Lassen Sie sich im Zweifelsfall 
individuell beraten.


